
232 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft 

über den Antrag der Abgeordneten Schwarz­
böck, Wolf und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Marktordnungsge­
setz 1985 geändert wird (2. Marktordnungsge-

setz-Novelle 1991) (172/A) 

Die Abgeordneten Schwarzböck und Wolf haben 
den gegenständlichen Initiativantrag im Nationalrat 
am 19. Juni 1991 eingebracht. Dieser Antrag wurde 
dem Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft am 
20. Juni 1991 zugewiesen. 

Der Initiativantrag war wie folgt begründet: 

Die Erfahrungen im Zuge der Einhebung des 
Förderungsbeitrages auf Düngemittel haben ge­
zeigt, daß der Import von Kleinpackungen (10 kg 
und weniger) insbesondere bei hochkonzentrierten 
Düngemitteln (wie zum Beispiel Harnstoff, Diam­
monphosphat) in letzter Zeit deutlich zugenommen 
hat. Eine Einbeziehung dieser Kleinpackungen 
durch Neudefinition beim Warenkatalog (5 kg und 
weniger) soll eine weiter zunehmende Umgehung . 
bei der Entrichtung des Förderungsbeitrages auf 
Düngemittel einschränken. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft hat 
den gegenständlichen Initiativantrag in seiner 
Sitzung vom 4., 5. und 8. Juli 1991 nach den 
Ausführungen des Berichterstatters für den Aus­
schuß, Abgeordneten S c h war z b ö c k, in Ver­
handlung genommen. An der Debatte beteiligten 
sich die Abgeordneten Ing. Re ich hol d, Alois 
Huber, Schwarzböck, Wolf, Anna Elisa­
beth Aumayr, Ing. Murer, Monika Lang­
t hai e r (am 4. Juli), W abi (am 8. Juli), Dkfm. 
Dr. Johann Bau er und der Ausschußobmann 
Abgeordneter S c h war zen b erg e r sowie der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
Dipl.-Ing. Dr. Franz Fis chi e r. 

Hiebei wurde von den Abgeordneten Schwarz­
böck und Wolf ein umfassender Abänderungsan-

trag, der neben der Novellierung des Marktord­
nungsgesetzes auch das Viehwirtschaftsgesetz no­
velliert und darüber hinaus Änderungen des 
Weingesetzes 1985, des Zuckerförderungsgesetzes, 
des Stärkeförderungsgesetzes 1969, des Bundesge­
setzes über Maßnahmen betreffend Isoglucose, des 
Bundesgesetzes betreffend eine Abgabe auf be­
stimmte Stärkeerzeugnisse und des Futtermittelge­
setzes enthält, sowie von den Abgeordneten Wolf 
und Schwarzenberger ein Abänderungsantrag be­
treffend § 5 Abs. 5 des Marktordnungsgesetzes 
eingebracht. 

Bei der Abstimmung wurde der Initiativantrag 
unter Berücksichtigung der beiden vorgenannten 
Abänderungsanträge in der diesem Ausschußbericht 
beigedruckten Fassung mit Stimmenmehrheit ange­
nommen. 

Ferner traf der Ausschuß für Land- und 
Forstwirtschaft gleichfalls mit Stimmenmehrheit 
folgende Feststellungen: 

Zu Abschnitt I, Artikel 11, Ziffer 3 a (§ 5 Abs. 5 
MOG): 

Hiezu stellt der Ausschuß fest, daß eine 
Stillegung einer Produktionsabteilung relevanter 
Größe dann vorliegt, wenn die Produktion 
mindestens im Ausmaß eines Drittels der Gesamt­
verarbeitungsmenge eines Betriebes stillgelegt wird. 

Zu Abschnitt I, Artikel 11, Ziffer 9 (§ 53 Abs. 2 
MOG sowie zu den Änderungen des Zuckerförde­
rungsgesetzes und des Stärkeförderungsgesetzes) : 

Der Ausschuß geht davon aus, daß die derzeit 
dem Bundesministerium für wirtschaftliche Angele­
genheiten für Zwecke der Stärkeförderung (BV A­
Ansatz 1/6317) und der Zuckerförderung (BVA­
Ansatz 1/6318) eingeräumten Mittel ab 1. Jänner 
1992 durch das Bundesfinanzgesetz [992 dem 
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2 232 der Beilagen 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
für die genannten Zwecke zur Verfügung gestellt 
werden. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft somit den 

Dipl.-Ing. Kaiser 

Berichterstatter 

An t rag, der Nationalrat wolle dem a n g e -
s chi 0 s sen enG e set zen t wurf die verfas­
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1991 0708 

Schwarzenberger 

Obmann 
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1. 

Bundesgesetz über Änderungen des. 
. Marktordnungsgesetzes 1985 (2. Marktord­
nungsgesetz-Novelle 1991), des Vie;hWirt­
schaftsgesetzes 1983 (2. Viehwirtscha,ftsgesetz­
Novelle 1991), des Weingesetzes 1985, des .. 
Zuckerförderungsgesetzes, des Stärkeförde-" 
rungsgesetzes 1969, des Bundesgesetzes über 
Maßnahmen betreffend Isoglucose, des Bun-

Bundesgesetzes enthalten sind, sowie deren V ollzie­
hung sind bis zum Ablauf des 30. Juni 1992 auch in 
den Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das 
Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung- von 1929 
etwas anderes vorsieht. Die in diesen Vorschriften 
geregelten Angelege~heiten können u~mittelbar 
von Bundesbehörden versehen werden. 

. des gesetzes betreffend eine Abgabe auf be­
stimmte Stärkeerzeugnisse und. des Futte~t~ 

telgesetzes 

(2)'Dieser Artikel tritt mit LJuli 1991 in Kraft . 

(3) Mit der Vollziehung dieses Artikels ist die 
Bundesregierung betraut. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT I 

Marktordnungsgesetz 1985 

Artikel 11 
Artikel I 

(Verfassungsbestimmung) Das Marktordnungsgesetz 1985, BGBI. Nr.210, 
zuletzt geändert durch die Marktordnungsgesetz­

(1) Die Erlassung und Aufhebung·von Vorschrif- ,Novelle 1991, BGBL Nr.380, wird wie folgt 
ten, wie sie in den Art. 11 und 111 des vorliegenden geändert: 

1. In § 1 Abs.2 lautet die Nummer 0404 des Zoiitarifs: 

,,0404 - - Molke, auch eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder anderen 
Süßungsmitteln; Erzeugnisse bestehend aus natürlichen Milchbe­
standteilen, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßungsmit­
tein, anderweitig weder genannt noch inbegriffen: 

10 - Molke und modifizierte Molke, auch eingedickt oder mit Zusatz 
von Zucker oder anderen Süßungsmitteln: 
A - aus Kuhmilch ' 

90 - andere: 
A - aus Kuhmilch" 

2. In § 1 Abs. 2 lautet die Nummer 0406 des .zolltarifs: 

,,0406 Käse und Topfen: 
10 - Frischkäse (ungereifte Käse), einschließlich Molkenkäse, und 

Topfen: 
A - aus Kuhmilch 

20 - Käse aller Art, gerieben oder pulverförmig: 
A - aus Kuhmilch 

/ 

:' .' 

2 
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30 - Schmelzkäse, weder gerieben noch pulverförmig: 
A - aus Kuhmilch 

40 - Käse mit Schimmelbildung im Teig:~, 
A - aus Kuhmilch 

90 andere Käse: 
A - aus Kuhmilch" 

3. In § 1 Abs. 2 lautet die Nummer 1806 des Zolltarifs: 

,,1806 Schokolade und andere kakaohaltige Nahrungsmittelzubereitun­
gen: 

20 - andere Zubereitungen, in Form von Blöcken, Tafeln, Rippen 
oder Riegeln, mit einem Gewicht voll mehr als 2 kg, sowie als 
Flüssigkeit, Paste, Pulver, Granulat oder in ähnlichen Formen, in 
Behältnissen oder unmittelbaren Umschließungen, mit einem 
Inhalt von mehr als 2 kg: 
B - andere: 

1 - von Waren der Nummern 0401 bis 0404 
2 - von Topfen der Unternummer 0406 10 

90 - andere: 
B - andere: .. 

1 - ·von Waren. der Nummern 0401 bis 0404 
2 - von Topfen d~r Unternummer 0406 10" 

j a.·§ 5 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Soweit die Mittel des Fonds dies zulassen, 
kann der Ausgleiclisbeitrag zur Erhöhung des 
Verbrauchs von Milch und Erzeugnissen aus Milch 
(Schulmilchaktionen, Milchaktionen in Kasernen, 
Wohlfahrtsmilch usw.) sowie für sonstige absatzför­
dernde und allenfalls für produktionssichernde 
Maßnahmen in der Milchwirtschaft verwendet 
werden. Dabei gelten die Abs. 2 bis 4 sinngemäß. 

Ferner kann der Fonds ab dem Jahr 1990 bis 
einschließlich 31. Dezember 1991 ·zur Förderung 
der Strukturverbesserung Zuschüsse für die Stille': 
gung von Betriebsstätten oder für die Stillegung von 
Produktionsabteilungen relevanter Größe einer 
Betriebsstätte gewähren. Der Fonds hat durch 
Verordnung die näheren Bedingungen, insbe-· 
sondere über die Art und Höhe dieser Zuschüsse 
sowie über die Mindestdauer. der Stillegung 
festzusetzen." 

4. In § 20 Al>s. 5 lautet die Nummer 0404 des Zolltarifs: 

,,0404 - - Molke, auch eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder anderen 
Süßungsmitteln; Erzeugnisse bestehend aus natürlichen Milchbe­
standteilen, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßungsmit­
tein, anderweitig weder genannt noch inbegriffen: 

10 - Molke und modifizierte Molke, auch eingedickt oder mit Zusatz 
von Zucker oder anderen Süßungsmitteln: 
A - aus Kuhmilch .. '.' .... '.' ............................. . 

90 - andere: 
A - aus Kuhmilch ....................................... . 

15vH 
mindestens 330 S 

15vH 
mindestens 330 S" 

5. § 23 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Der Bundesminister für Land- und Forst­
wirtschaft hat vor Erlassung von Verordnungen 
gemäß Abs. 2 das Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für Finanzen herzust~lIen." 

für Überfeuchtigkeit und von Reinigungsabfällen, 
die an den Erzeuger zurückgegeben werden. 

6. § 34 entfällt. 

7. § 48 lautet: 

,,§ 48. (1) Der Beitrag bemißt sich für jedes 
Kilogramm übernommenen Getreides nach Abzug 

(2) Der Beitragssatz beträgt bei Getreide der 
Ernte 1990 für 

Groschen 
je kg 

1. Durumweizen.................... 10 
2. Qualitätskontraktweizen " ......... 27 
3. Mahlweizen ..................... 35 
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Groschen .' 
je kg 

4. sonstigen Weizen ................. ' 15 
"26 5. Mahlroggen .................... . 

6. sonstigen Roggen ........... ' ....... 15 
7. Gemenge, in denen eine der in Z 1 bis 

6 genannten Getreidearten enthalten 
ist ............................ " 35 

8. Gerste ........... , ............. . 
9. Hafer .......................... . 

10. Mais .......................... . 
11. Triticale ........................ . 
12. Gemenge, die nicht unter Z 7 fallen .. , 

5 
5 

15 
15 
15. 

(3) Der Beitragssatz beträgt bei Getreide ab der 
Ernte 1991 für 

1. Durumweizen.: ................. . 
2. QualitätskontraktWeizen ...... -. ".' .'-. 
3. Mahlweizen ................. : .. . 
4. sonstigen Weizen ........... : ... ' .. 
5 .. Mahlroggen ....... " .. ' .. ' .. ' .. ', ... . 
6. sonstigen Roggen ................ . 
7. Gemenge, in denen eine der in Z 1 bis 

6 genannten Getreidearten enthalten 

Groschen 
je kg 

10 
25 
31 
18, 
25:. 
18 

ISt ............ '.' ....•.... '.; ..... " 31 
8. Gerste ................. " ... '.:,' .' ... . 8-
9. Hafer .................... , .. ' ...... ",' 8 

,10. Mais .......................... " '1-8 
11. Triticale ...... , ............ ; . . . .. 18 
12. Gemenge, die nicht unter Z 7 fallen ... : .18. 

(4) Als Qualitätskontraktweizen im Sinne di~se~ 
Bestimmung gilt Weizen, der auf Grund emes 
Anbau- und Liefervertrages im Rahmen ,der 
Qualitätsweizen-Kontraktaktion des Bundesmini­
sters für Land- und Forstwirtschaft erzeugt wird. 
Als Mahlweizen im Sinne dieser Bestimmung gilt 
Weizen der auf Grund eines Anbau- ,und 
Lieferv:~rages im Rahmen der Mah'lw~izen-Kori.­
traktaktion des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft erzeugt wird. Als Mahlroggen im 
Sinne dieser Bestimmung gilt Roggen, der auf 
Grund eines Anbau- und Liefervertrages . im 
Rahme.n der Mahlroggen-Kofltraktaktion des Bun­
desministers für Land- und Forstwirtschaft erzeugt , 
wird. Saatgut zugelassener Qualitätskontrakt- und 
Mahlweizensorten gilt als sonstiger Weizen im 
Sinne dieser Bestimmung. Saatgut von Roggensor- ' 
ten, die iin Rahmen der Ma'hlroggen-Kontraktak­
tion des Bundesministers für Land- und Forstwirt­
schaft zugelassen sind, gilt als sonstiger Roggen im 
Sinne dieser Bestimmung. 

(5) Für Getreide aus Ernten ~or der Ernte 1990 
gelten die früheren Beitragssätze. " . 

i. § 52 Abs. i lautet: 

,,(2) Die §§ 19 Abs. 2,,24 Abs. 1 lit. a, 81, 101 
Abs. 1, 119, 131, 132, 141Abs. 1,143,144,146,151 
Abs. 1 bis Abs. 3, 158, 184,204,211,224,235,236, 
242 und 294 BAO sind sinngemäß anzuwenden." 

9. § 53 Abs. f lautet: 

,,(2) Das verbleibende Beitragsaufkommeh ist für 
Absatz- .und -Verwenungsmaßnahmen irit Bereich 
der Getreidewirtschaft, für F&iderungsriiaßriähmen 
zugunsten von Ers,;ttzktiltur~n d<!.s Getreidebaues. 
(sogenannte Älternativeriförderung), für die Förde~ 
rung vÖn Grünbrach~f1ächeh urid ;th 1. Jänner 1992 

'auch für" die. Stärke~ und Alkoholwirtschaft zu 
verwenden. Der' Fonds hat bis 31. Dezember 1991 
dem Bundesminister für;wirtschaftliche Angdegen­
heiten nach Maßgabe der vorhandenen Mittel über 
Verlangen Mittel in .'der hilben Höhe der j~weils 
fälligen Kosten, der' d]Jrchzuführenden,' i~direk~~n 

'>Ven.vertungsmaßnahmen von ',Getrei4e ii11 BereIch 
der Stärke~, und Alkoholwirtschaft zur Verfügung , 
zu stellen. Die Grundsätze und. Förderungsrichtli-

, nien' für -der.artige i~difektt; V erwert1;lngsinaßnah ~ 
;men von Getreide sihdbis einschließlich 31. Dezem­
ber i99(Y~m' B~nd'~s~iIii~t~r für ',.,irtschaftliche 
Angelegenheit~n im Einvernehmen mit den Bundes­
ministern für. Land- uI1dForstwirtschaft und fü'r 
Finanzen festzulegen und gelten ab 1. Jänner 1992 
als vom Bund~sminister 'für-Land- und Forstwirt-

'·schaft im' Ein~ernehmen mit dem Bundesminister. 
für Finanze~'" ,erlassen, Ab dem 1. Jänner 1992 

, können diesbezügliche Richtlinien ()der Änderun­
gen von Richtlinien vom Bundesminister füt-Land­
und Forstwirtschaft im Einvernehmen . mit dem 
Bundesmini~ter für Fin~nzen erlass~n werden . .ober 
die hiefür erforderlichen ,Mittel verfügt -bis ein­
schließlich 31. Dezember 1991 g~.r ,Bundesminister 

.'. fUr wirtschahliche ,Angelegenheiten und ab 1. Jän­
n~r 1992 der Bundesminister für Lind- und 

, Forstwirtschaft. Vor, diesem Zeitpunkt vom Bundes­
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten erteilte 
Zusicherungen bleiben aufrech~ .• , Ansuchen um 
Förderung sowie offene Förderungsauszahlungen, 

. welche sich auf Zeiträume vor dem'l. Jänrer '1992 
beziehen, jedoch bis dahin ;vom Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten nicht erledigt wur­
den werden"vom Bundesminister für Land- und 
For~twirtschaft erledigt. Dem Fonds sind für alle 
sonstigen Verwendungszwecke über Verlangen· 
Bundesmittel in der halben Höhe der jeweils fälligen 
Kosten der diuchzuführenden Maßnahmen und ab 
dem Kalenderjahr 1990 für die Förderung von 
Grunbracheflächen Bundesmittel im Ausmaß von 
75 vH der jeweils fälligen Kosten zur Verfügung zu 
stellen. Die restlichen Mittel im Ausmaß,von 25 vH 
für die Förderung von Grünbracheflächeri sind aus 
dem Beitragsaufkommen heranzuziehen. Art. VIII 
der Marktordnun'g'sgesetz-Nove\le 1988, BGBI. 
Nr. 3'30, ist ab dem Kalenderjahr 1990 nicht mehr 
anzuwendtm: Über "die gesamten Mittel für diese 

, '~ 
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Maßnahmen und deren Durchführung verfügt der 
'Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finan­
zen." ' 

sind folgende Waren; soweit Im nachstehenden 
Unternummern oder ex-Positionen des Zolltarifs 
angeführt sind, unterliegen nur jene Waren diesem 

,Bundesgesetz, die von den U~ternummern der 
jeweils letzten Gliederungsstufe oder von den 
angeführten ex-Positionen erfaßt sind: 

10.' § 53 b Abs. 1 lautet: 

,,(1) Düngemittel im Sinne dieses Bundesgesetzes 

',TARIF , Warenbezeichnung 
Nr.lUNr. 

2510 N at~rliche C~lciurnphosphate, natürliche 
AluminiumcalciUmphosphate und Phosphalkreiden: , 
ex 2510 -, andere als in Ei1)zelpackungen mit einem Rohgewicht 

von 5 kg oder weniger 

2834 

" 

(20) 
29 

3101 00 

3102 

3103 
<,"'.: 

i< 10 
20 
90 

3104 

3105 --

Nitrite; Nitrate: 
Nitrate: 

,sonstige: 
B - andere: 

ex B - Calciumnitrat, anders als in Einzelpackungen mit 
einem Rohgewicht von 5 kg oder weniger 

Tierische: oder pflanzliche Düngemittel, auch untereinander 
gemischt oder chemisch behandelt; DÜ,ngemittel, hergestelit durch 
Mischen, oder chemische' Behandlung von tierischen oder 
pflanzlichen 'Erzeugnissen: ' 
B - andere: , 

ex B ~'mIt einem Stickstoff (N)-Gehalt von 
5 Gewichtsprozent oder mehr oder mit einem 
Phosphor (PiOs)-Gehalt von 3 Gewichtsprozent oder 
mehr oder mit einem Kali (K20)-Gehalt von 
3 Gewichtsprozent oder mehr 

Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel 

Mineralische oder che~ische Phosphordüngemitt~l: 
- Superphosphate 
- Entphosphorungsschlackeri (zB Thomasschlacke) 

andere: 
ex 90 - andere als Dicalciumphosphat 

" 
Mineralische oder chemische Kalidüngemittel 

Mineralische oder chemische Düngemittel, die zwe{ oder drei der ", 
düngenden Elemente Stickstoff, Phosphor, oder Kalium enthalten; 
anqe,re:'Düngemittel; Waren dieses Kapitels in Tabletten, oder 

i <' ',.' ähQ:/ichen Formen oder in Einzelpackungen'mit einem ~ohge:wicht 
, von' 10 kgoder weniger: ' ' ' , 

ex" 3105 '- andere als in Einzelpackungen mit einem Rohgewicht 
von 5kg odetweniger" ' 

,~ : 

11. § 53 e Abs. 1 lautet,: der 2. Marktordnungsgesetz-

,,(1) Der Fördeiungsbeitrag beträgt für jedes 
Kilogramm Reinnährstoff an 

'1. Stickstoff (N) 
a) bis einschließlich dem Tag vor 

der Verlautbarung der 2. Markt­
ordnungsgesetz~Novelle 199.1 .. 5,~ S 
und 

b) ab dem Tag, der Verlautbarung:; 

Novelle 199·1 '" ............. 6',50 S, 
2. Phosphor (P20S) 

a) bis einschließlich dem Tag vor 
der Verlautbarung der 2. Markt­
ordnungsgesetz-Novelle 1991 .. 3,- S 
und ' 

b) ab dem Tag der Verlautbarung 
der , 2. Marktordnungsgesetz-
Novelle 1991 .............. .'. 3,50 S, 
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3. Kali (KlO) 
a) bis einschließlich dem Tag vor 

der Verlautbarting der 2. Markt­
ordnungsgesetz-Novelle '1991 .. 1,50 S 
und 

b) ab dem Tag der Verlautbarung 
der 2. Marktordnungsgesetz-
Novelle 1991 ......... :.; .... 1,90 S." 

, 12. § 53 lAbs. 2 lautet: 

,,(2) Die§§ 19 Abs.2, 24 Abs. 1 lit.a, 81, 101 
Abs. 1,119,131,132,141 Abs. 1, 143, 144, 146, 151 
Abs. 1 bis Abs. 3, 158, 184,204,211,224,235,236, 
242 und 294 BAO sind sinngemäß anzuwenden." 

13. § 53 m Abs. 2 lautet: 

rung. Die Verjährungsfrist beträgt fünf Jahre, bei 
Vorliegen einer gerichtlich: strafbaren :Handlung 
zehn Jahre: Die Verjährungsfrist beginnt mit Ablauf 
des Kalenderjahres, für' das die Leistungspflicht 
oder der Leistungsanspruch entstanden ist oder für 
das zu Unrecht Leistungen erbracht wurden. 
Hinsichtlich der Unterbrechung der Verjährung gilt 
§ 209 Abs. 1 und § 238 BAO sinngemäß.': 

Artikel I11 

,,(2) Von dem um die Erhebungskosten gemäß 
Abs. 1 verminderten jeweiligen Beitragsaufkommen 
sind monatlich 

Für ab dem Jahr 1990 erbrachte oder beabsich~ 
tigte Leistungen 'für Maßnahmen zur Verbesserung 
von Qualität l!nd Ertrag'im Zuckerrübenbau kann 
der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
FiQ.anzen Förderungen gemäß § 53 m Abs. 2 in der 

, Fassung dieses Buridesgesetzes gewähren. " 

1. bis einschließlich 30. JUhi 1990 .. 5 vH, 
2. ab 1. Juli 1990 bis einschließlich 

31. Dezember 199i ............ ' 7 vH'und 
3. ab 1. Jänner 1992 ............. 4,5 vH 

an den Bund zur Verwendung für Förderungsmaß­
nahipen zugunsten anderer Kulturarten sowie zur 
Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen im 
Zuckerrübenbereich zu"überweisen. Der Bundesmi­
nister für Land- und Forstwirtschaft kann im 
Einvernehmen mit dem Bundesmini~ter für Finan­
zen Förderungen für Maßnahmen zur Verbesse­
rung von Qualität und Ertrag im Zuckerrübenbau -
gewähren." 

14. § 53 u Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die §§ 19 Abs.2; 24 Abs.l lit. a, 81, 101 
Abs.l, 119, 131, 132, 141 Abs. 1, 143, 144, 146, 151 
Abs. 1 bis Abs. 3,158,184,204,211,224,235,2-36, 
242 und 294 BAO sind sinngemä,ß anzuwenden." 

i5. Nach § 63 Abs.4 wird folgender Abs.5 
angefügt: ' 

,,(5) Die in den Abi. 1, 2 und 4 vorgesehene 
Mitwirkung beziehungsweise Zustimmung des 
Bu,ndesministers für wirtschaftliche Angelegenhei­
ten entfällt ab dem 1. Jänner 1992." , 

16. § 66 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Der Getreidewirtsch3.ftsfonds hat, über 
Aufforderung gemäß Abs. 1 verarb~itete Daten, die 
den Import von Getreide betreffen,'derri.Bundesmi­
nister für wirtschaftliche Angelegenh.elte~ für 

,Zwecke der Stärkeförderung zu übermittein: Diese 
- Verpflichtung entfällt ab 1. Jänner 1992." 

,17. § 68 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Das Recht, Beiträge und Zuschüsse nach 
diesem Bundesgesetz festzusetzen oder zu bean­
spruchen oder zu Unrecht geleistete Beiträge und 
Zuschüsse zurückzufordern, unterliegt der Verjäh-

'Artikel IV 

Dieses B~ndesgesetz tritt , ' 
1. : hinsichtlich des Art. 11 Z 1 bis· 5,.1 5 und 16 mit 

1. Jänner 1992, 
2. hinsichtlich des Art. II Z 10 und 11 mit dem 

Tag der Verlautbarung dieses Bundesgesetzes 
und 

3. ,hinsichtlich der Übrigen Bestimmungeri mit 
1. Juli 1991 

in Kraft. 

ABSCHNITT 11 

, Viehwirtschaftsgesetz 1983 

Artikel I 

(Verfassungsbestimmung) 

(1) Die Erlassung und Aufhebung von V orschrif­
ten, wie sie im Art. 11 des vorliegeriden Bundesgeset­
zes enthalten sind, sowie deren Vollziehung sind bis 
zum Ablauf des 30. Juni 1992 auch in den Belangen 
Bundessache, hinsichtlich derer das Bundes-Verfas­
sungsgesetz in der Fassting von 1929 etwas anderes 
vorsieht. Die in' diesen ' Vorschriften geregelten 
Angelegenheiten könnenumriittelbar von Bundes­
behörden versehen werden. 

'(2) Dieser ~ikeltritt mit 1. Jänner 19,92 in~aft. 
(3) Mit der Vollziehung dieses Artikels ist die 

Bundesregierung betraJ.lt. 

Artikel 11 

Das Viehwirtschaftsgesetz 1983, BGBI. Nr.621, 
zuletzt geändert durch die Viehwirtschaftsgesetz­
Novelle 1991,BGBl. Nr.381, wird wie folgt 
geändert: 

Nach § 23 Abs. 4- wird folgender Abs. 5 angefügt: 
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,,(5) Die in den Abs.,l, 2 und 4 vorgesehene 
Mitwirkung beziehungsweise Zustimmung, des 
Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenhei­
ten entfällt ab· dem J. Jänner 1992." 

Artikel III 

Artikel II tritt mit 1. Jänner 1992 in Kraft. 

ABSCHNITT III 

Weingesetz 1985 

Artikel I 

Das Weingesetz 1985, BGBI. Nr. 444, zuletzt 
geändert durch die Weingesetz-Novelle 198~" 
BGBI. Nr. 298"wird

l 

wie folgt geändert: 

1. § 47 Abs. 6 erster Halbsatz lautet: 

"Die Mitglieder der Weinkostkommission hat der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Gesund­
heit, Sport und Konsumentenschutz zu bestellen;" 

2. § 47 Abs. 7 lautet:' 

,,(7) Der Bundesminister für Land- und Forst­
wirtschaft hat im Einvernehmen mit dem Bundesmi- -
nister für Gesundheit, Sport und Konsumenten­
schutz, hinsichtlich des Abs. 8 Z 4 auch im 
Einvernehmen mit dem ,Bundesminister für Finan­
zen, für -die amtlichen Weinköstkommissionen 
durch Verordnung eine Geschäftsordnung zu 
erlassen." , 

3. § 68 d Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Bundesminister für Land- und Forst­
wirtschaft hat im Einvernehmen mit dem Bundesmi­
nister für Finanzen nähere V orsch~iften über die 
Abwicklung der Förderung zu erlassen (Förde­
rungsrichtlinien )." 

4. § 68 eAbs. 5 lautet: 

;,(5) Der Kommission gehören an: 
1. zwei Vertreter des Bundesministers für Land-

und Forstwirtschaft, ' 
2. ein Vertreter des Bundesministers für Finan­

zen, 
3. bis einschließlich 31. Dezember 1991 ei~ 

Vertreter des Bundesministers für wirtschaft­
liche Angelegenheiten, 

4. ein Vertreter des Bundesministers für Ge­
sundheit, SPOrt und Kons~mentenschutz, 

5. je zwei Vertreter der Länder Burgenland und 
Niederösterreich, die vom jeweiligen Landes-
hauptmann zu entsenden sind, ' 

6. je ein Vertreter der Länder Steiermark und 
Wien, die vom jeweiligen Landeshauptmann 
zu entsenden sind,' ' 

7. zwei Vertreter der Präsidentenkonferenz der' 
Landwirtschaftskammern Österreichs, dar-

unter der Vorsitzende, ' " 
8. zwei Vertreter des Österreichischen Gewe~k­

schaftsbundes, darunter der erste V orsit-
zende-Stellvertreter, - , , 

9. zwei Vertreter der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, darunter der zweite 
Vorsitzende-Stellvertreter, 

10. zwei Vertreter des Österreichischen Arbei­
terkammertages, darunter der dritte V orsit- ' 
zende-Stellvertreter, 

11. ein Vertreter der Österreichischen Fremden­
verkehrswirtschaft, 

12. je ein Vertreter der Bauernorganisation der­
im Parlament vertretenen, politischen Par­
teien, sofern sich die Abgeordrieten dieser 
Partden zu einem Klub zusammengeschlos­
sen haben und dieser Zusammenschluß 
anerkannt wurde; dieser Vertreter muß 
praktizierender Landwirt sein." 

Artikel 11 

Artikel I tritt mit 1. Jänner 1992 in Kraft. 

ABSCHNITT IV 

Zuckerförderungsgesetz .' 

Artikel I 

Das Zuckerförderungsgesetz, BGBI. Nr. 494/ 
1972, wird wie folgt geändert: 

1. Artikel III § 5 Abs. 1 lautet: 

,,(1} Zur Beratung des Bundes in den Angelegen­
heiten des Art. II wird bis einschließlich 31. Dezem­
ber 1991 beim Bundesministerium für wirtschaftli~ 
che Angelegenheiten und ab 1. Janner 1992 beim 
Bundesministerium für Land~ und Forstwirtschaft 
ein Beirat errichtet." " 

2. Artikel III § 5 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Der Beirat hat seine Ge'schäftsordnuiIg, di'e 
bis einschließlich 31. Dezember 1991 vom Bundes~ 
minister für wirtSchaftliche Angelegenheiten und ab 
1. Jänner 1992 vom Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft zu genehmigen ist, mit einfacher 
Mehrheit zu beschließen. Die Geschäftsordnung hat 
unter Bedachtnahme auf die' Abs. 1 und 2 die 
Tätigkeit des Beirates möglichst zweckmäßig zu 
regeln. Die Geschäftsordnung ist zu genehmigen, 
wenn sie dieser Voraussetzung entspricht. Die-vom 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
vor dem 31. Dezember 1991 genehmigte Geschäfts­
ordnung bleibt auch nach' dem 1. Jänner 1992 in 
Kraft." 

3. Nach Artikel III § 5 Abs. 3: wird folgender 
Abs.4 angefügt: 
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,,( 4) Maßnahmen zur Errichtung eines Beirates 
gemäß Abs. 1 beim Bundesministerium für Land­
und Forstwirtschaft können bereits ab dem Tag der 
Verlautbarung dieses Bundesgesetzes gesetzt wer­
den, werden aber erst mit Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes wirksam." 

4. Artikel III § 7 Abs. i lautet: 

,,( 1) Den Vorsitz im Beirat führt bis einschließlich 
31. Dezember 1991 der Bundesminister für wirt­
schaftliche Angelegenheiten und ab 1. Jänner 1992 
der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
der sich jeweils durch einen Beamten seines 
Ministeriums vertreten lassen k~nn. Die Geschäfte 
des Beirates sind bis einschließlich 31. Dezember 
1991 vom Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten und ab 1. Jänner 1992 vom 
Bundesministerium für Land': und Forstwirtschaft 
zu führen." 

5. Artikel V § 12 Abs. 1 und 2 lautet: 

,,(1) Der Bund als Träger von Privatrechten 
gemäß Art. I und n dieses Bundesgesetzes wird bis 
einschließlich 31. Dezember 1991 dur~h den Bun­
desminister für wirtschaftliche Angelegenheiten und 
ab 1. Jänner 1992 durch den Bundesminister für' . 
Land- und Forstwirtschaft vertreten. Bis einschließ­
lich 31. Dezember 199'1 vom Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten erteilte Zusiche­
rungen bleiben aufrecht. Ansuchen um Förderung 
sowie offene Förderungsauszahlungen, die sich auf 
Zeiträume vor dem ,I. Jänner 1992 beziehen und bis 
dahin vom Bundesminister' für' wirtschaftliche 
Angelegenheiten nicht erledigt wurden, sind vom 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft zu 
erledigen. 

(2) Mit der Vollzit!h~pgdes Art. in ist bis 
einschließlich 31. Dezember 1991 der Bundesmini-. 
ster für' wirtschaftliche Angelegenheiten und ab 
1. Jänner 1992 der Bundesminl~t~r für Land- und 
Forstwirtschaft, hinsichtlich des§ (, Abs.3 jedoch 
der Bundesminister für Justiz betraut." 

Artikel 11. 

Artikel I tritt mit 1. Jänner 1992 in Kraft. 

ABSCHNITT V 

Stärkeförderungsgesetz ,1969 

Artikel I 

Das Stärkeförderungsgesetz 1969, BGBI. 
Nr, 154, wird wie folgt geändert: 

1. Artikel I § 4 lautet: 

,,§ .4. Der Bund wird bis einschließlich 31. De­
zember 1991 durch den Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten und ab 1. Jänner 
1992 . durch, den Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft vertreten. Bis. einschließlich 31. De­
zember 1991' vom Bundesmi~ister für wirtschaftli­
che Angelegenheiten erteilte Zusicherung~n bleiben 
aufrecht. Ansuchen um Förderung sowie offene 
Förderungsauszahlung\,!n, die sich auf Zeiträume 
vor dem 1. Jänner 1992 beziehen und bis dahin vom 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
nicht erledigt wurden, sind vom Bund.esminister für 
Land- und Forstwirtschaft zu erledigen." 

2. Artikel II § 5 entfällt. 

Artikel 11 

Artikel I tritt mit 1. Jällner 1992 in Kraft. 

'ABSCHNITT VI 

Bundesgesetz über Maßnahnlen betreffend 
Isoglucose .' 

Artikel I 

(V erf.~ssun~sbestimmung) 

(1).Die Erlassung und Aufhebung von Vorschrif­
ten, wie sie im Art. II des vorliegenden Bundesgeset­
zes enthalten sind, sowie. deren Vollziehung sind bis 
zum Ablauf des 30. Juni 1992 auch in den Belangen 
Bundessache, hinsichtlich derer das Bundes-V erfas­
sungsgesetz in der Fassung von 1929 etwas anderes 
vorsieht. Die in diesen Vorschriften geregelten 
Angelegenheiten können unmittelbar von Bundes­
behÖrden' versehen werden. 

(2) Dieser Artikel tritt mit 1. Jänner 1992 in. Kraft. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Artikels ist die 
Bundesregierung betraut. 

Artikel 11 

Das Bundesgesetz über Maßnahmen betreffend 
IsoglucQse, BGBI. Nr. 32411987, Abschnitt II, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Wer einen solchen Herstellungsbetrieb 
eröffnen will, hat dies spätestens vier Wochen vor 
der Eröffnung bis einschließlich 31. Dezember 1991 
dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen­
heiten und ab 1. Jänner 1992 dem Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft schriftlich anzuzei­
gen." 

2. § 3 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Jede Änderung von Art und Umfang der 
Erzeugung ist innerhalb von vier Wochen bis 
einschließlich 31. Dezember 1991 dem Bundesmini-
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ster für wirtschaftliche Angelegenheiten und ab 
1. Jänner 1992 dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft schriftlich anzuzeigen." 

3.§ 4 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Bundesminister für' wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat über Antrag bis einschließlich 
31. Dezember 1991 mit Bescheid im Rahmen der 
Erzeugungsmenge gemäß § 2 Abs. 1 eine Mengen­
zuteilung Qahreserzeugungsberechtigimg) für die 
Herstellung vorzunehmen. Hat der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten bis 31. Dezem­
ber 1991 nicht entschieden, hat erdie Anträge an 
den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
zur Entscheidung abzutreten. Ab 1. Jänner 1992 hat 
der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
mit Bescheid eine Mengenzuteilung vorzunehmen." 

4. § 4 Abs. 4 und 5 lauten: 

,,(4) Freiwerdende oder nicht zugeteilte Mengen' 
sind bis einschließlich 31. Dezember 1991 vom 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
und. ab 1. Jänner 1992 vom Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft unverzüglich kundzuma­
chen und über Antrag, der innerhalb von drei 
Monaten ab Kundmachung zu stellen ist, mit 
Bescheid zuzuteilen. Solche Mengenzuteilungen 
sind'mit der Restlaufzeit bestehender Zuteilungsbe-
scheide zu befristen. . 

(5) Wenn mehrere. Anträge vorliegen, "die 
insgesamt über die jährliche Erzeugungsmenge 
gemäß §2 Abs. 1 hinausgehen, so hat bis einschließ­
lich 31. Dezember 1991 der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten und ab 1. Jänner 
1992 der Bundesminister für Land- und ForstWirt­
schaft über die Mengenzuteilungen in einem 
einheitlichen Verfahren durch Bescheid abzuspre­
chen. In diesem Fall ist die Mengenzuteilung für 
jeden Antr~gsteller entsprechend dem Jahresdur~h- . 
schnitt der von ihm während der letzten drei 
Kalenderjahre insgesamt erz'eugten und verarbeite­
ten Stärkemengen festzusetzen." 

5. § 5 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Die aus einer Mengenzuteiiung Bere<;htigten 
und sonstige Betriebsinhaber gemäß Abs. 1 haben 
bis einschließlich 1991 dem Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten und ab dem Jahre 
1992 dem Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft jährlich schriftlich bis zum 1. März des 
Folgejahres zu melden: . 

1. die im vorangegangenen Kalenderjahr herge­
stellten Erzeugnisse gemäß § 1, 

2. die im vorangegangenen Kalenderjahr' von 
Dritten erworbenen Erzeugnisse gemäß § 1, 

3. die im vorangegangenen Kalenderjahr abge­
setzten Erzeugnisse· gemäß § 1 und deren 
Abnehmer sowie 

4. die am Ende des vorangegangenen Kalender­
jahres vorhandenen Lagermengen an Erzeug-

nissen gemäß § 1. 
Die für die Meldungen erforderlichen Aufzeichnun­
gen sind laufend zu führen." 

6. Artikel IV Abs.'2 Z 2 lautet: 

,,2. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen bis 
einschließlich 31. Dezember 1991 der Bundes­
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
und ab 1. Jänner 1992 der Bundesminister für 
Land" und Forstwirtschaft." 

Artikel III 

Artikel II tritt mit 1. Jänner 1992 in Kraft. 

ABSCHNITT VII 

Bundesgesetz betreffend eine Abgabe auf bestimmte 
Stärkeerzeugnisse ' 

Artikel I 

Das Bundesgesetz betreffend. eine Abgabe auf 
bestimmte Stärkeerzeugnisse, BGBI. Nr. 152/1969, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 622/1987, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die Abgabe beträgt bis einschließlich 
3J. Dezember 1991 500 Schilling und ab 1. Jänner 
1992' 600 Schilling für 100 Kilogramm Eigenge­
wicht." 

2. § 3 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Nachweis, daß die Voraussetzungen für 
die Abgabenbefreiung nach Abs. 1 lit. a gegeben 
'sind, ist durch eine Bestätigung zu erbringen, die 
über Antrag bis einschließlicif 31. Dezember 1991 
der Bundesmlnist~r für wirtschaftliche Angelegen­
heiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft und ab 1. Jänner 1992 
der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
auszustellen hat. Auf das Verfahren· gemäß diesem 
Absatz finden die Bestimmungen des Allgemeinen 
Verwaltungsvel-fahrensgesetzes Anwendung. An­
träge, die bis 31. Dezember 1991 beim Bundesmini­
ster für wirtschaftliche Angelegenheiten eingelangt 
und noch nicht erledigt sind, sind ab 1. Jänner 1992 
durch den Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft zu entscheiden." 

3. § 13 lautet: 

,,§ 13. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist hinsichtlich des § 3 Abs. 2 bis einschließlich 
31. Dezember 1991 der Bundesminister für wirt­
schaftliche Angelegenheiten und ab 1. Jänner 1992 
der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
im ubrigen der Bundesminister für Finanzen 
betraut." 
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Artikel 11 

Artikel I tritt mit 1. Jänner 1992 in Kraft. 

ABSCHNITT VIII 

Futtermittelgesetz 

Artikel I 

Das Futtermittelgesetz, BGB!. Nr. 97/1952, zu­
letzt geändert durch das Bundesgesetz BGB!. 
Nr. 518/1987, wird wie folgt geändert: 

1. § 5 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Über die Genehmigung entscheidet bis 
einschließlich 31. Dezember 1991 der Bundesmini­
ster für Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angele­
genheiten und ab 1. Jänner 1992 der Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft nach Anhörung einer 
beim Bundesministerium für Land- und Forstwirt­
schaft zu errichtenden Fachkommission." 

2. § 5 Abs. 7 lit. a lautet: 

"a) bis einschließlich 31. Dezember 1991 aus 
Vertretern der Bundesministerien für Land­
und Forstwirtschaft, für wirtschaftliche Ange­
legenheiten . und für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz, ab 1. Jänner 1992 aus 
Vertretern der Bundesministerien für Land­
und ForstwirtSchaft und für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz," 

3. § 20 lautet: 

,,§ 20. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut: 

1. hinsichtlich des § 5 bis einschließlich 31. De­
zember 1991 der Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen­
heiten und ab 1. Jänner 1992 der Bundesmini­
ster für Land- und Forstwirtschaft und, soweit 
es sich um die Vertretung in der Fachkommis­
sion (§ 5 Abs. 7 lit. a und Abs. 8) handelt, 
überdies im Einvernehmen mit dem Bundesmi­
nister für Gesundheit, Sport und--Konsumen­
tenschutz, 

2. hinsichtlich des § 14 Abs. 2 der Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaf~ im Einverneh­
men mit dem Bundesminister für Finanzen, 

3. hinsichtlich des § 15, soweit es sich um den 
Entzug von Gewerbeberechtigungen handelt, 
der Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
ster für wirtschaftliche Angelegenheiten, 

4. hinsichtlich des § 16 der Bundesminister für 
Justiz und 

5. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 

Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft." 

Artikel 11 

Artikel I tritt mit 1. Jänner 1992 in Kraft. 

ABSCHNITT IX 

Artikel I 

(1) Soweit auf Grund dieses Bundesgesetzes vom 
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegen­
heiten zu besorgende Angelegenheiten auf das 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
übergehen, werden die bisher dem Planstellenbe­
reich des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Angelegenheiten angehörenden Bediensteten, die 
am 1. November 1991 ausschließlich oder überwie­
gend mit diesen Angelegenheiten betraut sind, in 
den Planstellenbereich des Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft übernommen. 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat nach Anhörung des in diesem 
Bundesministerium eingerichteten Zentralausschus­
ses mit Bescheid festzustellen, welche Beamten 
ausschließlich oder überwiegend mit diesen Angele­
genheiten betraut sind. 

(3) Abs. 2 gilt für Veruagsbedienstete mit der 
Maßgabe, daß an die Stelle des Bescheides eine 
Dienstgebererklärung tritt. 

(4) Den gemäß Abs. 1 übernommenen Bedienste­
ten ist, sofern nicht wichtige dienstliche Interessen 
entgegenstehen, eine Verwendung zuzuweisen, die 
ihrer bisherigen zumindest gleichwertig ist. 

(5) Die gemäß Abs. 1 übernommenen Bedienste­
ten werden bis zum Ablauf der Funktionsdauer der 
bisher im Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten eingerichteten Personalvertre­
tungsorgane von die~en, dann von den -im 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
eingerichteten Personalvertretungsorganen vertre­
ten. 

Artikel II 

(1) Artikel I dieses Abschnittes tritt mit 1. Jänner 
1992 in Kraft. 

(2) Bescheide und Dienstgebererklärungen auf 
Grund des Artikels I dieses Abschnittes können ab 
dem Tag der Verlautbarung erlassen oder abgege­
ben werden. Sie können jedoch frühestens mit 
1. Jänner ·1992 wirksam werden. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Abschnittes ist, 
soweit darin nichts anderes bestimmt ist, der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
betraut. 
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